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zur Änderung der Rechtsverordnung 
über die Arbeitszeit der Kirchenbeamten 

vom 14. März 1989 

(2) In Fällen von Dienstvereinbarungen über den besonderen
Zeitausgleich nach § 15 Abs. 4a KAT kann die Arbeitszeit der
Kirchenbeamten widerruflich entsprechend festgelegt werden.

Die Kirchenleitung hat aufgrund des § 14 Abs. 1 des Kirchenge
setzes zur Ergänzung des Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten 
Ev.-Luth. Kirche Deutschlands vom 24. Januar 1982 (GVOBI. S. 
31) die folgende Rechtsverordnung erlassen:

Artikel 1 

§ 1 der Rechtsverordnung über die Arbeitszeit der Kirchenbeam
ten vom 12. April 1983 (GVOBI. S. 127) wird wie folgt geändert : 

1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „40" durch die Worte „39, vom
1. April 1990 an .38 1/2" ersetzt.

3. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 2 

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 1989 in Kraft. 

KL-Nr. 148/89 

Kiel, den 21. März 1989 

Die Kirchenleitung 

Prof. D. Krusche 
Bischof und Vorsitzender 
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Bekanntmachungen 

Durchführung des Kirchcnbesoldungsgcsct:tes 
hier: Freibetrag 1989 für die Ablieferung von Einkünften aus 

Nebentätigkeit der Pastoren und Pfarrvikare 

Kid, den 20. Marz 1989 

Aufgrund des§ 14 des Kirchenbesoldungsgesetzes in der Fassung 
,um 30. Januar 19i-ill IGVOBI. S. 36) hc:t die Kirchenleitung durch 
l:\eschlul?. \0111 14. l'v!iirz 1989 den Freibetrag für \"ergütungen aus 
ablieferungspflichtiger Nebentätigkeit der Pastoren und Pfarrvikare 
für das Kalenderjahr 19R9 ,wf 

9.600 DM jährlich 

festgesetzt. 

-\hlieferungspflichtig sind über den Freibetrag hinausgehende 
Vergütungen aus Nebentätigkeiten 

im öffentlichcn-rtchtlichen oder dem gleichgestellten kirchli
chen Dic·,ist. 

- im öffentlichen oder dem gleichgestellten Dienst (§ 2 der Bun
d esn eben t äti gkci ts,·erord n u ng).

auf Verlangen. Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetz
ten.

-\usgcnommcn sind Ncbcnlü1 igkei1c11. die nach � 7 der Bundcs
ncbentäligkeitsverordnung von der Ablicforungspflicht ausgenom
men sind. Hierzu rechnen u.a ... Lehr-. Cnterrichts-. Vortrags- oder 
Prüfungstätigkeiten·· 

Im übrigen wird auf die ßtkannlmachung vom 26. l\la1 1988 
(GVOBl. S 105) verwiesen. 

.-\z.: 31140 D ll 

'\ordelbischcs Kirchenamt 

Im Auftrage 

Grnhrnann 

Bekanntgabe von Tarifverträgen 

Kiel, den 3. April 1989 

Nachstehend werden die vorn Verband kirchlicher und diakoni
scher Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK) geschlossenen 
Tarifvcrtriigc zur Arbcitszcitvcrkürzumz ab 1.4.1989 und 1.4 1990 
bekanntgegeben. Alk Tarifvenrügc tragen das Datum vom 24.2.1989 
und sind jeweils gesondert, aber mit gleichem Wortlaut mii den in 
den Abdrucken genannten '.\litarbeiterorganisationen vereinbart 
\\ qrdcn: 

1. Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum K.AT-:--JEK,
2. Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum KArbt-NEK,
3. Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum M'IV-Azubi.

Der VKDA-NEK hat Durchführungshinweise zur Arbeitszeitver
kürzung in seinen Rundschreiben Nr. 11/88, 2/89 und 3/89 bekannt
gegeben. Alle Rundschreiben sind auch den Anstellungsträgern im 
Bereich der Nordelbischen Kirche zugegangen. die nicht Mitglieder 
des VKDA-NEK sind. Das Nordelbische Kirchenamt schließt sich 
diesen Hinweisen mit der Maßgabe an, daß es auf Seite 1 des 
Rundschreibens Nr. 3/89 in § 3 des Arbeitsvertragsmusters heißen 
muß: 

,,auf .. v.H. der jeweiligen wöchentlichen Arbeitszeit.. •· 

Az.: 3211 - D II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Grohmann 

Andcrungstarifvertrag Nr. 7 
vom 24. Februar 1989

zum Kirchlichen Angestelltcntarifrertrag 
(KAT-NEKJ 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher unc\ diakonischer 
Anstellungsträger '\ordclbirn (VKDA '\EK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
LandcsH:rbünde H�rnburg und Schks\vig-Ho\slcin 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste. Transport und Verkehr 
BezirksYerwaltungen Hamburg und .\l ordwest 

dem Verband Kirchlicher i\l itarbeitcr \Jurdclbicn 

der Gewerkschaft Gartenbau. Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- and crcrscits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des KAT-NEK 

Der l(jrchliche Angestelltentarifvertrag (10\T->-1EK) vum 15. Januar 
1982, zuletzt geändert durch den Änclcrungstaril\crtrag Nr. 6 zum 
KAT-NEK vom 10. August 1988 wird wie folgt geändert: 

I. Vom 1. Januar 1988 an:

1. Die§§ 15 bis 17 KAT-l\EK sowie die Sonderregelungen hierzu
und § +8 Abs. 1 werden wieder in Krnft gesetzt.

2. § 74 -'.bs. 2 Untcrabs. 2 wird wie fulgt gdindnt:

a) In Buchstabe a wird das Datum .,31. Dezember 1987'' durch
das Datum .. 31. Dezember 1991" ersetzt.

b) In 13uchstabc c werden die Wort<:,,, frühcsicns zum 31. De
zember 1987"" gestrichen.

TJ. Vom 1. April 1989 an: 

1. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „40'' durch die Zahl ,.39"
cr,dzt.

b) § 15 Abs. 2 erhält die folgende Fassung

,.(21 Die regelmäßige --\rbeitszeit kann \ eriängcrt werden

al bis zu zehn Stumlrn täglich (dun:hsd111itllich 49  Stunden
wöchentlich). wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereit
schaft von durchschnittlich mindestens zwei Stunden täg
lich fällt, 

b) bis zu elf Stunden täglich (durchschnittlich 54 Stunden
wöchentlich), wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereit
schaft von durchschnittlich mindestens drei Stunden täg
lich fällt,

c) bis zu zwölf Stunden täglich (durchschnittlich 60 Stunden
wöchentlich), wenn der Angestellte lediglich an der Arbeits
stelle anwesend sein muß, um im Bedarfsfall vorkom
mende Arbeiten zu verrichten."

c) Es wird folgender Absatz 4 a eingefügt:

,,{4a) Durch Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung
kann die Dienst- und Schichteinteilung in dem am 31. März
1989 bestehenden Umfang beibehalten und der Ausgleich der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (Absatz 1 Satz 1)
innerhalb von bis zu zwölf Monaten durch Gewährung von
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freien Tagen erfolgen. Der Ausgleichszeitraum und die zeit
liche Laµc der freien Tage sind in der Dienstwrcinban:11g 
festzulegen. 

Die Dienstvereinbarungen treten, ohne daß es einer Kündi
,.:ung bcdnrf. mit lnkrafttrctc:n eines Tarifvertrage, zur Andc
rung des Absatzes l auEer Kraft." 

d) Dem § 15 werden folgende Protokollnotizen angefügt:

„Protokollnotizen zu Absatz 4a

Nr. 1:

Wird zu .\bs. 4 a eine Dicnst1·ereinharung abgeschlossen, ,o
gelten hierfür die lulgendrn i\laßgabcn

1. Der Zeitausgleich zwischen der regelmäßigen durchschnitt
lichen 11öchcntlichen Ar!1citszeit (§ 15 Abs. ll und der
Arbcibzcit in dem am 31. J\Eirz 1989 bestehenden Umfung
erfolgt sowohl für vollbeschäftigte als auch für nichtvoll
beschfütigte Angestellte bei Zahlung der Urlaubsvergütung
(§ 47 -'\bs. 2) durch dicnstfn:ic Arbc:itslage.

2. Zur Ermittlung des Zeitausgleichs durch dienstfreie Arbeits
tage ist das Verhältnis der wöchen!iichen Arbeitszeitwr
kürzung zur Arbeitszeit in eiern am 31. Miirz J 989 bcsk
henden Umfang mit der Zahl der jährlichen Arbeitstage
unter :'\bzug von neun gesetzlichen Wochenfeiertagen zu
multipliLiercn.

Beginnt oder endet der ,-'\nspruch auf Zeitausgleich in
dienstfreien Arbeitstagen im Laufe des Ausgleichszeit
raumes 1Abs. 4a Uabs. 1). ,,0 ist der .\nspruch anteilig f1rr
jeden l\lonat des l:\eschäftigungsvcrhältnisses zu berechnen.

3. Dienstfreie Arbeitstage sind pro Ausgleichszeitraum vom
Anstc!iungsträgcr w gcwiihrcn und rnm Anµestcll1cn zu
nehmen. Dabei kann auch bestimmt werden. Jaf.l dic1,st
freie Arbeitstage im Vorgriff für den Ausgleichszeitraum
gewährt werden. :Vlit Ablauf eines j('den Ausgleichszeit
raumes \-Crfüllt der Anspruch auf die dienstfreien Arbeits
tage, sofern sie nicht auf den nächsten Ausgleichszeitraum
übertragen werden; hierfür gilt§ 47 Abs. 7 Cabs. 2 und 3
sinngcmäl.( mit dl'r Mag;cabc, daE der Übcrtragungsz,,,1-
raum höchstens der Monate beträgt.

+. Abweichend von Ziffer 3 können Bruchteile von dienst
freien -\rhcitstagcn in den niichsl<.'11 Ausglcichszcitrauni 
übertragen werden. Werden die Bruchteile nicht übertra
gen, sind sie durch anteilige Freizeit auszugleichen. 

, 1-lat dn Angestellte beim ,\usschciclrn aus clL'fn Arbeits
verhältnis bereits dienstfreie Arbeitstage über den ihm 
zustehenden Umfang erhalten, so wird die dafür gezahlte 
Vcrgiitung nicht zurückgcfordtTt. Besteht zum Zeitpunkt 
di:r Kündigung des Arbeitsverhältnisses noch ein Anspruch 
auf Zeitausgleich durch dienstfreie Arbeitstage, gilt § 51 
sinngemäß. 

6. Die Arbeitsstunden des nach Ziffer 2 errechneten Zeit-
ausgleichs sind keine Überstunden im Sinne des § 17,

Nr. 2: 

Dienstvereinbarungen im Sinne des Absatzes 4 a unterliegen 
nicht der Schlichtung nach dem Mitarbeitervertretungsrecht.· 

2. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden nach den Worten ,,(§ 15 Abs, l bi,
4)" die Worte ,,oder über Dienstvereinbarungen nach § 1;
Abs. 4 a" eingefügt.

b) In Unterabsatz 3 werden nach den Worten ,,§ 15 Abs. 1 ·, diL
Worte „oder von Dienstvereinbarungen nach § 15 Abs. 4 a
eingefügt.

3. Im § 48 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

,i3a) Bei cinl.'r Urnsdn1ng dn Arbt.:ilszeitvcrkiirzung durch
dienstfreie . -\rbeitstage nach § 15 Abs. l und/oder § 15 Abs. 4a
tritt keine andere \'ertcilung der Arbeitszeit auf die Arbeitstage
der Kale11clcrwochc ein. Dcmcntsprcchcncl erfolgt auch keine
\'errnindcrung cks UrlaLrb, genüiE Abs. 3 Untcrnbs. 3.'

4. In § 49 Abs. 6 Satz 2 \\·erden die Worte „auf bis zu zwölf Stunden
tiiglich ( durchschnit1licl1 60 Stunden 1, iichcntlic:h l" durch die:
\Vurtc „Buchst. c·· 1:rsdzL

5. In Nr. 2 der Sonderregelungen 2 e KAT-:,rnK werden die Zahlen

.--1-3·· durcii .42",
Ar durch .A3".
-1"" durch . .44",
.+6" durch AS',
.. ➔7 )) durch . .46".
,.+8'' durch ..47'',
.. -W durch ..48",
.. 51J" durch .49".

ersetzt.

JIT. \'om 1. April 1990 an: 

1. In § 15 Abs. 1 S2.tz 1 wird die Zahl ,_39·· durch die Zahl .. 385''
ersetzt.

2. li", Nr. 2 d,T Sonderregelungen 2 c I(i\T-\JLK wcrdc11 die Zahlen

.. +2" durch .,41,5",
. .+3'' durch . .42,5",
.. -1-1" durch ..43,5",
..45" durch ..44,5",
,A6" durch ..45,5'',
.. -1c·· durcii .. 46.5",
.A8'' durch ..47,5",
.A9" durch ,,48.5''

ersetzt.

Es treten in Kraft: 

§ 2
Inkrafttreten 

a) § 1 Abschnitt I mit Wirkung \·om 1. Januar 1988

h) s l Abschnitt II am l. April 1°J8LJ

c) § l Abschnitt III am 1. April 1990.

Kil'I Lkn 2-1. Februar J ll89, Unterschriften 

Zwischen 

Änderungstarifvertrag Nr.'> 
vorn 24. Februar 1989 

zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag 

(KArbT-NEK) 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -

und 

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 
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der Gewerkschaft Gartenbau, Lan d- und Forstwirtschaft 
Landc,hczirk Nord mark 

- andererseits -

wird au f  der Grund lag(' der Tarifvcrt r(igc vom 5 .  Nuwmbcr 1 979 
folgendes vereinbart :  

S l 
Anderung des KArbT- NEK 

IJer Kirchliche Arbeitertarifvertrag lKArbT- :füKJ vom 17. Mai 
1982, zu letzt geändert durch den Anderungstarifvertrag Kr. 4 zum 
fS:1\rbT- NEK 1 0m 10. Augu,t 1%8, wird wie folgt geändert. 

L Vom 1. Januar 1 988 an:  

J . Die § § 1 5  bis 17 KArbT-'.'lEK sowie die Sonderregelungen hierzu
und � 48 \bs. 1 werden wirdcr in Kraft gc,etzt.

2 .  § 74 Ahs .  2 Unterabs. 2 wird wie folgt geändert : 

a )  ln Buchstabe a wird die Ja lm:szah l  „ 1 907" durch die Jahrc�
zah\ .. 1 99 1 "  ersetzt. 

b) ln Buchstabe c wcn.kn die Wurte ... frühcswns zum 3 1 .
Dezember 1987" ge,trichen.

II. Vom l. Januar 1989 an :

In .� 2 fü:chsL h wcnk11 nach dem Wort .. Arbcill'r" die \Vortl'
, ,mit einer Arbeitszeit \ on weniger als 30 Stunden wöchentlich .

.

e ingefügt

2. § 71 wird wie folgt geändert :

a) l n Nr. '.2 werciL'll di,i Worte , , ,dncn regl'imäFigt: Arbeitszeit
durchschnittlich mindestens 30 Stunden wöchentlich beträgt"
dmch d i e  Worte „mit  e iner regelmäRige11 Arbeits,:cit im S inne
des § 1 5  Abs . 1  bis 4 a und der Sonderregelungen hierzu"
ersetzt.

b) In Nr. 3 werden die Worte . , .aber weniger als 30 Stunden"
gestri chen .

3. In der Überschrift der Sonderregelungen 2 b KArbT-1'\EK wer
den 11ach eiern \\'ort „Arbci!t'(. die \\'orte „mit einer Arbeitszeit
von wen iger als 30 Stunden wöchentlich" eingefügt.

111 . Vom L April 1 989 an:

� j S wird wie folgt geändert:

a) ln  Absaiz 1 Satz 1 wird die Zahl , ,40" durch die Zahl „39"
ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

, . 1 2 )  Die regc !mfü� iS'-' Arbc' i tsl'.cit kann v,;rlängcrt wt:rden

a l bis zu zehn Stunden täglich (durchschnittlich 49 Stunden
wöchentlich ) ,  wenn in sie regelmiiEig eine Arbeitsbercit 
schaft von durchschnittlich mindestens zwei Stunden täg
lich fäl lt, 

b )  bis zu elf Stunden täglich (durchschnittlich 54 Stunden 
wöchentlich) , wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereit
schaft von durchschnittlich mindestens drei Stunden täg
lich fällt , 

c) bis zu zwölf Stunden täglich (durchschnittlich 60 Stunden
wöchentlich ) ,  wenn der Arbeiter lediglich an der Arbeits
stel le anwesend sein muß, um im Bedarfsfall vorkom
mende Arbeiten zu verrichten."

c) Es wird folgender Absatz 4 a eingefügt:

., (4a) Durch Dienstvereinbarung mit der Mitarbei tervertretung kann 
die Dienst- und Schichteinteilung in dem am 3L März 1989 
bestehenden Umfang beibehal ten und der Ausgleich der regelmäßi
gen wöchentlichen Arbeitszeit (Abs. 1 Satz 1) innerhalb von bis zu 
zwölf Monaten d urch Gewährung von freien Tagen erfolgen .  Der 

Ausgleichszeitraum und die zeitl iche Lage der freien Tage sind in 
der Dicnstver,· inbarung fl'stzulcgrn. 

Die Dienstvereinbarungen treten. ohne daß es einer Kündigung 
b,·darf. mit  In kr.ifttrctcn e ines Tarifvcnragcs /.U r  \nderung des 
Absatzes 1 aurser Kraft ." 

d) ÜL'!ll S 1 5  werden folgemk l'rutukol lnotizcn angefügt

„Protokollnoti1en zu AbsatJ: 4a

>lr. 1 :

\\'ird zu \bs . � .  a ein,· Diemtwrci 1 1hanmg abg,'schlossen. sti
gelten hierfür die folgenden Maßgaben :

Der Zeitausgleich zwischen der r\'gcli11,i/.: igcn durch,drnitt 
l iehen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1)  und der 
Arbeitszeit i n  dem am 3 1  Vliirz 1 q39 hestchcmlc11 l' rn fan .ll 
erfolgt sowohl für vollbeschäftigte als auch für nichrvol lbe
scbäftigte Arbeiter bei Zahlung der UrlaubsvcrgütunQ (� 47 
Abs . 2) durch dienstfreie Arbei tstage. 

2. Zur Frmittlung des Zeitausgleichs durch dienstfreie \rhcib
tage ist das Verhältnis der wöchentlichen Arbeitszeitver
kürzung zur Arbeitszeil in dem am 3 1 .  Mär7 1989 beste
henden Umfang mit der Zahl der jahrl ichcn Arbeitstage
unter Abzug von n eun gesetzlichen \Vochenfeiertagen zu
m ultiplizieren.

Beginnt oder endet der Anspruch auf Zeitausgleich in
dienstfreien Arbeitstagen im Laufe des Ausgle ichszeit
raumes (Abs. 4a L1abs. 1 ) , so ist der Anspruch anteilig für
jeden Monat des RcsclüftigungsH:rhiiltnisses LU berechnen

3. Dienstfreie Arbeitstage sind pro Ausgleichszeitraum vom
Anstdlung,trägcr zu gcwühren und \ Um Arbe iter rn neh
men. Dabei kann auch bestimmt werden, daß d ienstfreie
Arbeitstage im Vorgriff für den Ausgleichszeitraum gewährt 
werden. Mit Ablauf eines jeden Ausgieichszeitraurnes ver
fällt der Anspruch auf die d ienstfre ien Arbeitstage. sofern
sie nicht auf den nächsten Ausgleichszeitraum übertragen
werden ; hierfür gilt § 47 Abs. 7 Uabs .  2 und 3 sinngemäß
mit der Mc1Egabc. daE da Ühntragungszcitraurn hiich
stens vier Monate beträgt.

4. Ahv. c-ichrncl von Ziffer :; kö11 11 rn ßruchtei lc von d ienst
freien Arbeitstagen in  den nächsten Ausgleichszeitraum
übertr-1gcn werden . Werden die ßruchtcik nicht Libcrtra
gen , sind sie durch anteilige Freizeit auszugleichen.

5 Hat der Arbt:itcr beim Aussclwiclcn aus dc1:1 Arbcitsvcr • 
hältnis bereits dienstfreie Arbeitstage über d en ihm zuste
henden Umfang t'rhalten, so wird die dafür pezahlte 
Vergütung nicht zurückgefordert. Besteht zum Zeitpunkt 
der KLindigung des Arbeitsverhältnisses noch ein Anspruch 
auf Zcituusgleich durch dienstfreie Arbeitstage, gilt § 5 1  
sinngemäß , 

6. Die Arbeitsstunden des nach Ziffer 2 errechneten Zeitaus-
gleichs sind keine Überstunden im Sinne des § 1 7 .

Nr. 2 :  

Dienstvereinbarungen i m  Sinne des Absatzes 4 a unterl iegen 
nicht der Schlichtung nach dem Mitarbeitervertretungsrecht" 

2 .  § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden jewel ls nach den Worten , ,Satz 1 ' ' ,  die
Worte „oder nach Dienstvereinbarungen nach § 15 Abs .  4 a"
eingefügt.

b) In Absatz 2 werden nach den Worten , , ( §  15 Abs. 1 bis 4 ) "  die
Worte „oder über Dienstvereinbarungen nach § 1 5  Abs. 4 a"
eingefügt.

3. In § 34 wird jeweil s  der Divisor „ 17 4" durch den Divisor
,. 1 69 ,57" ersetzt.
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4. Im § 48 wird folgender . .\bsatz 3a eingefügt:

../3:ii fü·i einer Um,L'17ung der ;\rheitS7l'itvcrklirzung dt1rl'l1
dicn,itrl'il' ArhcitstagL· 11ach ;i 15 Abs. l umLuder s 15 Ab,. 4a
tritt keine andere Verteilung der Arbeitszeit auf die Arbeit,tagc
der K,tlenderwoche ein. Dementsprechend erfolgt auch keine
Verminderung des Urlaubs gemäß Abs. 3 Cnterabs. 3 ''

5. ln § 49 Abs. 6 Satz 2 \,·erden die Worte „bis zu zwölf Stunden
lii;.:lich (durchschnittlich hO Stunden 11 iiclwntlich)" durch clic
VV<irtc .. Buchst. c·' crSL't1t

6. In ,'\r 2 der Sonderregelungen 2 d KArbT-'\EK wird die Zahl
..40" durch die Zahl „39. ersetzt.

IV. Yom l. April 1990 an:

1. In � 15 Abs. l wird die Zahl „39" durch die Zahl ,.38,5" ersetzt

2. In .� -i4 wird jl'weib der Divisor .,lh9 5'." durch den Di1 i,1n·
„1 b7.40" cr:;ctzt

3. In :\r. 2 der Sonderret2elungtn 2 d KA.rbl-'\EI( wird die Zahl
,,39" durch die Zahl „38.3" ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten 

Es trcll'll in Kraft 

a) § 1 . .\bschnitt I mit \\'irkung vom 1. Janur 1988,

b) § 1 Abschnitt II am 1. Januar 1989,

c) § 1 .·\bschnitt III am 1 ,\pril 1989.

d) � l . -\h,c!rnitl lV am 1. \pril 1990.

Kiel. den 24. Februar 198'!. Lnterschriften 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 2-1. Februar 1989 

zum Manteltarifvertrag fiir Auszubildende 
(>1TV-Azubi) 

Zwischen 

dem \'erband kirchlicher und diakonischer 
An,reliung,trägcr Nordclhien (VKDA-NEKJ 

vertrctl'tl durch den gcscnafl,führcnclcn \'nrsL111d 

einersc1 ts -

und 

der Deutschen Angesteilten-Gewerkschaft 
Landes,·erbände Hamburg ,md Schleswig-Holstein 

der Gt:11 c-rkschatt Öffc11tlir:l1l' Dienste, Traföporl und Verkehr 
Bc1irk,vc::-v.·altu11ge11 H,1n1lit!,g und Nord11·c·s1 

dem \Crband Kirchlicher .\litarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des Tarifvertrages 

Der Manteltarifvertrag für Auszubildende (MTV-Azubi) vom 1. 
Juni 1983, geändert durch den Anderungstarifvertrag Nr. 1 vom 10 . 
Februar 1987, wird wie folgt geändert: 

l. Vom 1. Juli 1988 an:

§ 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

1. In Satz l werden die Worte „Giro- oder Postscheckkonto·· durch
die Worte „Girokonto im Inland" ersetzt.

2. Es wird folgender Satz angefügt

,.Die Kosten der Übermittlung der Bezüge mit :\usnahmc der
Kosten für die Cutschrift auf dem Konto des Empfangers trügt
der Ausbilckndc, die Kontocinrichtungs-, Kontuführungs- oder
Buchungsgebühren trägt der Empfänger."

II. Vom 1. April 1989 an:

In � 10 Abs. 3 Satz 2 wird der Divisor „174" durch den Divisor
„ 169,57" l:r:.l'\Zt

III. Vom 1. April 1990 an:

In § 10 Abs 3 Satz 2 wird der Di,·isor „169,57" durch den Divisor
,,167,40'' ersetzt. 

§ 2
lnkrahtrden 

Dieser Tar:t\crtrag tritt mit\\ irkung vorn 1. Juli 19:-18 in Krc1fl. 

Kiel, den 2-1. Februar 1989, Cnterschriften 

Essengeldzuschuß für kirchliche Mitarbeiter 
hier: Neuregelung ab 1.1.1990 

Kiel. den 3 l. Mürz 1989 

Aufgrund der Auswirkungen des Steuerreformgesetzes (Fortfall 
des Essenfreibetrages nach Abschnitt 19 der Lohnsteuerrichtlinien 
ab 1.1.1990) hat das Nordelbische Kirchenamt in seiner Sitzung 
vom 12.3.1989 beschlossen, die Richtlinien über die Gewährung 
eines Esscnt2eld1.Uschusscs an kirchliche Mitarbeiter vom 7 .6.1979 
(GVOH!. S. 2U5) in Anlehnung an die Kantinenrichtlinien des 
Bundes mit\\ irkung vom 1.1 JL)90 aufzuheben. 

Der bisherige Essenzuschuß von 1,00 DM arbeitstäglich kann 
somit den kirchlichen Mitarbeitern ab 1.1.1990 nicht mehr gewährt 
werden. 

NurdclbischL', Kirchenamt 

l essen

Az.: 3300 - D UD 4 

Namensänderung der Kirchengemeinde Schwabstedt, Kirchen
kreis Husum- Bredstedt 

Kiel, den 20. März 1989 

Die Kirchengemeinde Schwabstedt führt vom Tage dieser Veröf
fentlichung an den Namen: 

,,Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Jacobi Schwabstedt". 

Nordelbisches Kirchenamt 

Kramer 

Az.: 10 Schwabstedt - R I/ARN 2 
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Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kirchengemeinde: Brunstorf 
Kirchrnkreis: Herzogtum Lauenburg 

Kiel. dt:11 21. 1\1:ir? 1989 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Brunstorf. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Kramcr 

Az.: 9153 Brunstorf - R 1/ ARN 2 

Kirchengemeinde: Husby 
Kirchenkreis: Angeln 

Kiel. cil'!l 21. Miir7 1989 

Die Umschrift des Kirchensiegels laukt F,vang.-Luth. Kirchenge
meinde J-Iusby. 

Nordeibisches Kirchenamt 

Kramer 

Az.: 9153 Husby - R I/ARN 2 

KirchL·11gcmcincle: Nienstcdtcn 
Kirchenkreis: Blankenese 

Kiel. den 21. l\lärz 1989 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
N icnstcd kn. 

Nordclbischcs I<irchcnamt 

Kram er 

1\z.: 915'3 Nicnstccl!cn - R l/;\HN 2 

Kirchcngcmcinclc: Reinfeld 
Kirchenkreis. Segeberg 

Kiel. den 21. März 1989 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Reinfeld. 

Nordclhischcs Kirchenamt 

Kramer 

Az.: 915.3 Reinfeld - R Tl.\ RN 2 

Stellenausschreibungen 

Piarrstellenausschreibung 

Die Pfarrs telle des Kirchenkreises Lübeck für das 
Frauenwerk ist vakant und umgehend mit einer Pastorin in 
einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenkreisvorstandes auf 
Zeit. 

Der Kirchenkreis Lübeck sucht ab sofort eine Pastorin für die 
Teamleitung im Ev. Frauenwek (50 %-Stelle). In Zusammenarbeit 
mit dem Frauenbeirat und der hier schon arbeitenden pädagogisch
theologischen Mitarbeiterin leitet die Pastorin das Ev. Frauenwerk 

organisatorisch und inhaltlich: Ermutigung von Frauen zu lebendi
gem Glauben und damit zur Übernahme von Verantwortung für 
das persönliche Leben, für Kirche und Gesellschaft. Dazu gehören 
folgende Bereiche: Koordination der verschiedenen Arbeitsberei
che im Frauenwerk, Beratung und Begleitung der haupt- und 
nebenamtlichen Mitarbeiterinnen, Supervision und Beratung der 
Frauenarbeit in den Kirchengemeinden, Kontakte zu Pastorinnen, 
Pastoren wie Mitarbeiterinnen in den einzelnen Gemeinden, Wei
terführung der feministisch-theologischen Arbeit, besondere Auf
merksamkeit für die Lebens- und Glaubensfragen junger Frauen/ 
Mutter-Kind-Arbeit. Möglich ist eine Kombination dieser Stelle mit 
einer weiteren halben im Kirchenkreis für das Schulpfarramt. 
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Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises 
Lübeck, Bäckerstr. 3-5, 2400 Lübeck 1. Weitere Unterlagen sind 
auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Propst Dr. Has
selmann, Tel. 045/79 02 01. Pastorin Webecke, Tel. 0451/70 56 56, 
und Frau Bald, Tel. 0451/7 88 22. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Frauenwerk Lübeck - P il/P 1 

Stellenausschreibungen 

In der Rimbert-Kirchengemeinde in Nord-Billstedt ist die neben
amtliche 

C - Kirchenmusikerstelle 

zum 1. Juli 1989 neu zu besetzen. 

Sonntäglich werden zwei Gottesdienste gehalten - um 10.00 Uhr 
in unserer modernen Kirche, Sturmvogelweg (elektronische Orgel), 
um 11.15 Uhr im Gemeindehaus Dringsheide -. Dazu warten ein 
guter Chor und eine Kinder-Musik- und Spielgruppe auf eine neue 
Leitung. 

Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien für die Vergütung der 
nebenberuflichen Kirchenmusiker. 

Auskünfte erteilen Hans Munke, Vorsitzender des Kirchenvor
standes, Tel.- Nr. 040/7 32 29 86 oder Pastorin Hilde Rieper, Tel.-Nr. 
040/6 53 45 45. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand, Sturmvo
gelweg 16, 2000 Hamburg 74. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen dieses 
Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az .. 30 - Rimbert - Nord-Billstedt - T 1/T 3 

Im Kirchenkreis Segeberg ist die Stelle einer 

Jugendwartin oder eines Jugendwartes 

zum 1. September 1989 zu besetzen. Die ganze Stelle gliedert sich je 
zur Hälfte in Arbeit für den Kirchenkreis und für die Kirchenge
meinde Oldesloe. 

Zum Aufgabenbereich im Jugendwerk auf Kirchenkreisebene 
gehören insbesondere die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/ 
innen und deren weitere Begleitung in den Regionen des Kirchen
kreises. Erwartet wird Kooperationsfähigkeit, um die Jugendarbeit 
unterschiedlichen Stils zu verstehen und zu begleiten. Darüber 
hinaus sind musikalische oder andere pädagogische Fähigkeiten in 
der Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreisjugendpastor und den 
anderen Mitarbeitern/innen in den Gemeinden erwünscht. 

Für die Großgemeinde Oldesloe gelten diese Aufgaben und 
Erwartungen in gleicher Weise. Erwartet wird, daß er/sie hier auch 
eine gemeindebezogene, auf die Bibel gegründete Jugendgruppen
arbeit leistet. 

Der Kirchenkreis mit der Gemeinde Oldesloe bietet reiche Mög
lichkeiten für eine selbständige Entfaltung der Arbeit. Die oder der 
Bewerber/in sollte Erfahrung in kirchlicher Jugendarbeit besitzen. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT/NEK !Vb. 

Bewerbungen sind zu richten an den Propst des Kirchenkreises 
Segeberg, Kirchplatz 1, 2360 Bad Segeberg. Auskünfte erteilen der 
Kirchenkreisjugendpastor Dieter Kuchenbecker, Habichtshorst 15 f, 
2360 Bad Segeberg (Tel.: 04551/8 41 81) und der Vorsitzende des 
Kirchenvorstandes Oldesloe Pastor Lothar Wolske, Kirchberg 4, 
2060 Bad Oldesloe (Tel.: 04531/60 01 oder 20 37). Bewerbungsfrist 
bis zum 30.5.89. 

Az.: 30 KK Segeberg - D 11 

Der Kirchenkreis Niendorf (Hamburg) sucht zum 1. Oktober 
1989 für seine Evangelische Familien-Bildungsstätte in Norderstedt 
(Schleswig-Holstein) 

den Leiter/die Leiterin. 

Die jetzige Stelleninhaberin geht in den Ruhestand. 

Wir erwarten von unserer/unserem neuen Mitarbeiter/in 

- eine Ausbildung als Diakon/in, ev. Sozialpädagogin/en oder eine
vergleichbare Qualifikation,

- mehrjährige kirchliche Tätigkeit, möglichst in übergemeindli
chen Funktionen,

- die Bereitschaft und Fähigkeit, christliche Botschaft im Rahmen
einer Familien-Bildungsstätte deutlich zu machen,

- konzeptionelle und pädagogische Fähigkeiten, die Fähigkeit,
Menschen zu begleiten und zu fördern.

Der Arbeitsbereich umfaßt folgende Aufgaben:

- Konzeption und Organisation des Kursprogramms in Zusam
menarbeit mit einer hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeite
rin und ca. 60 Hanorarlehrkräften,

- Gewinnung und Begleitung der Lehrkräfte sowie Koordination
ihrer Fortbildung,

- Geschäftsführung,

- Kontakte und Verhandlungen mit kommunalen und staatlichen
Behörden,

- Öffentlichkeitsarbeit,

- eigene Kurstätigkeit.

Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Kirchlichen
Angestellten-Tarifvertrages (KAT-NEK). Ziel-Verg.-Gruppe IV a. 

Bewerbungen mit Lebenslauf und den üblichen Unterlagen sind 
bis zum 30. April 1989 zu richten an den Vorsitzenden des 
Kuratoriums der Ev. Familien- Bildungsstätte, Kirchenplatz 1, 2000 
Norderstedt. Auskünfte erteilt die Leiterin Erika Peters, Tel.: 
040/5 25 65 11. 

Az.: 4890-1 - W 2 

Personalnachrichten 

Die Zweite Theologische Prüfung im Frühjahr 1989 haben 

bestanden: 

Ralph-Martin Appel ,  Friedrich Brandi-Hinnrichs. Hans- Gün
ter Breuer , Michael Bruhn. Wolf C lüver,  Anke Dittmann. 
Eckart Drews,  Jörn Engler, Gisela Fritz ,  Hans-Christian Ger
ber, Barbara Hanzig ,  Jörg Herrmann,  Lutz J e deck,  Dirk J eß ,  

Renate Juhl ,  Anja Kapust, Klaudia Kißling,  Reinhild Koring
Drews. WolfgangKrüger, Hans Lo renzen, RolfMartin, Thomas 
M öller ,  Dagmar Posner ,  Jürgen August Schach t, Andrea 
Stobbe, Jürgen Stobbe ,  Michael Thermann,  Christoph Tre
tow, Idalena Urbach- Waltsgott ,  Friederike Waack und Jobst
Ekkehard Wulf .  
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E rnannt: 

Mit Wirkung vom 1 April 191N die bi,hcrige Kirchenrätin Marie
Luisc C, ör li l z zur Oberkirchenrätin heim Nonlclhischcn 
Kirchenamt in Kiel; 

mit Wirkung vorn 1. \pril 1989 Herr Urich H cc h l unter Berufung 
in das Kirchrnbeamtcnvnhältnis auf Probe zum Kirchen
bibliotheksrat zur Anstellung bei der Nordelbischen Kirchen
bibliothek in Hamburg: 

mit Wirkung vom 1. April 1989 die bisherige Kirchenrätin Gabrida 
Kunst zur Oberkirchenrätin beim Nordelbischen Kirchen
amt in Kiel; 

mit Wirkung vom l. April 1989 die bisherige Kirchenrätin Karen 
Lü b b e rt zur Oberkirchenrätin beim Nordelbischen Kirchen
amt in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. April 1989 der bisherige K.irchenrat Peter 
Stoll zum Oberkirchenrat beim t\ordelbischen Kirchenamt 
in Kiel: 

mit Wirkung vom l. Juli 1989 der Pastor Hans-Edlef Paulsen. 
bisher in Norderstedt, zum Pastor der Pfarrstelle der Kirchen
gemeinden O,terhcvcr und Poppc,nbüll und Wcsterhcvcr mit 
eiern Dienstsitz in Oslcrhevcr, Kirchenlm:i, Eidcrstedt. 

Be rufen: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1989 auf die Dauer von 5 Jahren der 
Pastor z.A Hanns-Johann Ehl e n, z.Zt. in Hamwarde, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor 
auf Lebenszeit (eingeschränktes Dienstverhältnis -50 0/o -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für Kriegsdienstverweigerer 
und Zivildienstleistende mit dem Dienstsitz in Hamwarde. 

Eingeführt: 

Am 12. März 1989 die Pastorin Friederike Raum-Blöcher als 
Pastorin in die 1. Pfarrstelle der St. Raphael-Kirchengemeinde 
Hamburg- Wilhelmsburg, Kirchenkreis Harburg; 

am 19. März 1989 die Pastorin Margarethe Kohl als Pastorin in die 
3. Pfarrstelle der Erlöser-Kirchengemeinde Hamburg- Loh
brügge, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal -.

Nordelbisches Kirchenamt· Postfach 3449 • 2300 Kiel l 

Postvertriebsstück · V 4193 B • Gebühr bezahlt 

\ erlängert: 

Die Amtszeit des Pastors Dieter Bl' r n a rd als Pastor fi.ir den Diensr 
cim:s Bczirksmissirn1,ir, im Madang Distrikt in der Lv. Luth 
Kirche von Papua-Neuguinea übE'r den 31.1.1989 hinaus bis 
einschließlich 30.4.1992: 

die Amtszeit des Pastors Klaus Thorcscn als Pastor in cler Pfarr 
stelle der Norclelbischen Ev.-Luth. Kirche für Telefonseelsorge 
beim Landesverband der Inneren Mission e.V. und dem Hilfs
werk cll'r f\,mlclbischc Ev.-Luth. Kirch,· i111 Nordclbi,clicn 
Diakonischen Werk e.V, Geschäftsstelle Hamburg. über den 
31. \Iärz 1989 hinaus bis einschließlich 31. Januar 1991.

Beur laubi: 

Die Pastorin Jutta Gross- R 1cker. geb. Ricker. bisher in Preetz• 
llolst.. cntsrrc·chcnd den l\cs!irn mungcn cks � 74 /\b, 1 Satz 1 
Buchst. b des Pfarrergesetzes der VELKD in der Fassung vom 
3.1.1983 für die Zeit vom 1.6. bis 31.10.1989. 

Beauftrag t: 

Mit Wirkung vom 1. April 1989 der Pastor Gerhard Brüning. 
bislwr in Asselfingcn im Rahmen einer Beurlaubung durch 
den Ev.- Oberkirchenrat in Stuttgart mit der Vcrwalt1mg der 2 
Pfarrstelle der Gemeinde der Hauptkirche St. Petri zu Ham
burg. Kirchenkrris /\lt- Hamburg - Bezirk Mitte-· 

mit Wnkung vorn 1. Mai 1989 der Pastor z.A Jens-Uwe _\l brec h \. 
z.Z. in Marne, im Rahmen seines Dienstverhältnisses auf
Probe zur Nordelbischcn Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung
der 1. Pfarrstelle der St. Paulus-Kirchengemeinde Hamburg
Harburg, Kirchenkreis Harburg (Auftragsänderung):

mit Wirkung vom 1. Juni 1989 die Theologin Cornelia Gross. geb. 
Wüstemann, als Pastorin z.A unter Begründung eines Dienst
verhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis -
50 0/o - ) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Dienstlei
stung im Kirchenkreis Kiel; 

mit Wirkung vom 1. September 1989 die Pastorin z.A. Susanne 
Daum, geb. Rabe, im Rahmen ihres Dienstverhältnisses auf 
Probe (entsprechend einem Beamtenverhältnis auf Probe) 
zur Nordelbischen Ev.- Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
Ffarrstelle des Kirchenkreises Schleswig für Krankenhausseel
sorge im Martin Luther-Krankenhaus in Schleswig (Auftrags
änderung). 




